
 

 

 

Faunistische Potenzialabschätzung und 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

gemäß §44 BNatSchG 

zur Teilneufassung 2021 des Bebauungsplans „Sammatz“ 

Stand: 28.03.2023 

 

Quelle: Auszug aus dem WebAtlasDE und Luftbilder © GeoBasis-DE/BKG © Auszug aus den Geobasisdaten der Länder: 
Niedersächsische Vermessungs- und Katasterverwaltung – LGLN, Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Schleswig-Holstein Landesvermessung für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, Freie und Hansestadt Ham-
burg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Planung wurde erarbeitet von: 

 
Inhaberin Dipl. Ing. Silke Wübbenhorst 

Stadtkoppel 34 21337 Lüneburg 

Tel.: 04131 400 488-0 Fax 04131 400 488-9 

E-Mail: mehring@slplanung.de

BÜRO MEHRING 
STADT + 

LANDSCHAFTSPLANUNG 



Faunist ische Potent ialabschätzung und Spezielle artenschutzrecht liche Prüfung – 2. Teilneufassung B-Plan „Sammatz“ 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Anlass und Aufgabenstellung ................................................................................... 1 

2 Untersuchungsgebiet ................................................................................................... 1 

3 Rechtliche Grundlagen ............................................................................................... 2 

4 Wirkfaktoren und –prozesse ....................................................................................... 3 

4.1 Flächeninanspruchnahm e durch Beseitigung von Habitatstrukturen.................................3 

4.2 Anlagenbedingte Veränderung der Raumstruktur .............................................................4 

4.3 Wirkfaktoren während der Bauphase .................................................................................4 

4.4 Betriebsbedingte Wirkfaktoren und –prozesse ....................................................................5 

5 Habitatpotenzialanalyse ............................................................................................. 6 

5.1 Habitataustattung im Untersuchungsgebiet .......................................................................6 

5.2 Auswahlkriterien für potenziell planungsrelevante Arten  ....................................................6 

5.3 Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie ................................................................7 

5.4 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie..........................................................................7 

5.4.1 Säugetiere ...........................................................................................................................7 

5.4.2 Reptilien............................................................................................................................. 10 

5.4.3 Amphibien......................................................................................................................... 11 

5.4.4 Fische und Rundmäuler ..................................................................................................... 11 

5.4.5 Käfer .................................................................................................................................. 11 

5.4.6 Tag- und Nachtfalter ......................................................................................................... 13 

5.4.7 Libellen .............................................................................................................................. 13 

5.4.8 Krebse und Weichtiere ...................................................................................................... 13 

5.4.9 Europäische Vogelarten ................................................................................................... 13 

6 Bewertung der Planungsfolgen in Hinblick auf § 44 BNatSchG ..................... 16 

6.1 Säugetiere ......................................................................................................................... 16 

6.2 Vögel ................................................................................................................................. 17 

7 Vermeidung von Beeinträchtigungen .................................................................. 18 

7.1 AV 1: Schutz von Tieren – Vögel & Fledermäuse ............................................................... 18 

7.2 AV 2: Insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung ................................................. 18 

8 Funktionserhaltene Maßnahmen ........................................................................... 19 

8.1 ACEF 1: (Halb-) Höhlennistkästen für heimische Brutvogelarten an Gebäuden  ............... 19 

8.2 ACEF 2: Anbringen von Fledermausquartieren an Gebäuden ......................................... 19 

9 Zusammenfassung ...................................................................................................... 20 

Quellenverzeichnis ............................................................................................................. 21 

 



 Faunist ische Potent ialabschätzung und Spezielle artenschutzrecht liche Prüfung -  2. Teilneufassung B-Plan „Sammatz“ 1 

 

1 Anlass und Aufgabenstellung 

Das Dorf Sammatz ist durch den Bebauungsplan „Sammatz“ aus dem Jahre 1976 überplant. 

Dieser Bebauungsplan wurde bereits mehrfach geändert und für einen Teilabschnitt neu ge-

fasst. Aufgrund der Aktivitäten der ortsansässigen Vereine (Sammatzer Arbeits- und Lebensge-

meinschaft - SAL) soll der Bebauungsplan erneut teilneugefasst werden. 

Die SAL betreibt den Michaelshof, welcher zurzeit einen Archehof, ökologische Landwirtschaft, 

Parkanlagen („Waldsee“ und „Arena“) sowie ein Hofcafé und einen Hofladen umfasst. Im 

„Haus der Natur“ werden außerdem Seminare und Tagungen angeboten. Im „Youth Hostel“ 

sind internationale Freiwillige untergebracht. Darüber hinaus wird eine Kinder- und Jugendhil-

feeinrichtung betrieben (Peronnik e.V.).  

Im Dorfkern von Sammatz plant die SAL nun zusätzlich ein Hotel mit 35 Zimmern. Die Gemeinde 

Neu Darchau möchte dies ermöglichen. Aufgrund der in den letzten Jahren entstandenen 

Nutzungen des Michaelshofes sind der Bekanntheitsgrad und somit auch die Zahl der Besucher 

gewachsen. Hieraus ergibt sich ein höherer Bedarf an PKW-Stellplätzen, der derzeit nur durch 

einen Behelfsparkplatz im Bereich eines festgesetzten Dorfgebietes östlich der Straße „Im Dorfe“ 

abgedeckt wird. Der Parkplatz soll nun vor den Ortseingang verlegt und bauleitplanerisch ge-

sichert werden, indem ein Teilstück der Ackerfläche östlich der Ortszufahrt als Sonst iges Sonder-

gebiet festgesetzt wird. Somit werden die Besucherverkehre aus dem Ort herausgehalten. Auf 

der Fläche sollen ebenso eine Bushaltestelle zur Stärkung des ÖPNV sowie Stellplätze für Reise-

busse untergebracht werden. 

Bereits bestehende Allgemeine Wohngebiete, Dorfgebiete und nun als Sondergebiete von der 

SAL genutzte Grundstücke werden in den Geltungsbereich der Teilneufassung 2021 miteinbe-

zogen, z. B. um Baugrenzen und Grundflächenanzahl anzupassen. Außerdem soll mit der Teil-

neufassung des Bebauungsplanes die nördlich an den Dorfkern angrenzende gärtnerisch ge-

staltete „Arena“, welche ebenfalls zum Michaelshof gehört, bauplanungsrechtlich gesichert  

werden. 

Auch der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Elbtalaue wird für die Flächen, deren ge-

plante Nutzung von den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes abweichen, im 

Rahmen der 98. Änderung geändert. 

Dabei sind die Belange des Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG zu berücksichtigen.  

Gemäß dem §44 BNatSchG und vor dem Hintergrund verschiedener Gerichtsurteile des Euro-

päischen Gerichtshofes (EUGH) sowie des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) zu arten-

schutzrechtlichen Regelungen der FFH-Richtlinie und der EU-Vogelschutzrichtlinie wird zu diesen 

Bauleitplänen eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgelegt. Methodisch orientiert sich die ar-

tenschutzrechtliche Prüfung an den Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleitplanung 

im Straßenbau (RLBP; BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG 2011) 

und der dazugehörigen niedersächsischen Anwendungshilfe (NLSTBV 2011). 

2 Untersuchungsgebiet 

In das Untersuchungsgebiet wird der gesamte Geltungsbereich der Teilneufassung 2021 des 

Bebauungsplanes „Sammatz“ einbezogen. Dazu gehören somit Teile des Dorfkerns, die bereits 

als Dorfgebiet bzw. als Allgemeine Wohngebiete festgesetzt wurden und baulich genutzt wer-

den, die beiden gärtnerisch geprägten Grünflächen „Arena“ und „Waldsee“  sowie eine aktu-

ell als Behelfsparkplatz  genutzte Fläche im Bereich eines festgesetzten Dorfgebietes östlich der 

Straße „Im Dorfe“ und eine weiter südlich, ebenfalls östlich entlang der Straße „Im Dorfe“ gele-

gene Ackerfläche bis zu einer Tiefe von ca. 50 m.  

Die als „Buchenschlucht“ bekannte Waldfläche, die an die Grünfläche „Arena“ westlich an-

grenzt, wird zwar zur Sicherung in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen, da 

dort jedoch keine Eingriffe geplant werden, erfolgt keine Einbeziehung in das Untersuchungs-

gebiet.  

Große Teile des Geltungsbereiches der Teilneufassung 2021 befinden sich im Landschafts-

schutzgebiet „Elbhöhen-Drawehn“ (DAN-27). 
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3 Rechtliche Grundlagen 

Die Notwendigkeit zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange im Rahmen von Pla-

nungsverfahren resultiert aus den unmittelbar geltenden Regelungen der §§ 44 und 45 

BNatSchG. 

Der § 44 Abs. 1 BNatSchG formulierten die geltenden Zugriffsverbote. Demnach ist es verboten 

 wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

 wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei -

ten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung 

der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.  

Das Verbot der Tötung oder Verletzung bezieht sich jeweils auf das betroffene Individuum. Das 

Verbot der Zerstörung oder Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten betrifft sämtli-

che Formen der jeweils betroffenen Lebensstätten. Dabei werden alle für den Erfolg der Repro-

duktion essenziellen Habitate mit einbezogen (funktionaler Ansatz bei der Definition der Fort-

pflanzungsstätte). Demgegenüber ist die lokale Population, auf die sich das Störungsverbot 

bezieht, gesetzlich nicht eindeutig definiert. Eine Abgrenzung ist in der Praxis nur ausnahms-

weise möglich. Bei manchen Artenvorkommen lässt sich die lokale Population gut definieren 

oder in Form von Dichtezentren räumlich eingrenzen (z.  B. Amphibiengewässer, Fledermaus 

Wochenstuben oder Winterquartiere, Kranichrastplatz). Bei Arten mit großen Raumansprüchen 

(z. B. Schwarzstorch, Luchs) sind die betroffenen Individuen/Vermehrungspaare als lokale Po-

pulation zu betrachten, bei flächenhaft vorkommenden Arten (z.  B. häufige Singvogelarten) 

können die Vorkommen innerhalb einer naturräumlichen Einheit oder ersatzweise auch inner-

halb von Verwaltungsgrenzen als lokale Population definiert werden (LANA 2009).  

Ein Verstoß gegen das Verbot der Zerstörung von Lebensstätten (Nr. 3) und im Hinblick auf da-

mit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen auch gegen das Verbot der Tötung/Ver-

letzung (Nr. 1) kann bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie 

für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 (1) BNatSchG, die nach den Vorschriften des Baugesetz-

buches zulässig sind, unter bestimmten Bedingungen abgewendet werden. Hierfür i st zu ge-

währleisten, dass die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Um dies si-

cherzustellen, können gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG ggf. auch vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen, auch CEF-Maßnahmen genannt (CEF = continuous ecological functionality-mea-

sures), festgesetzt werden. Ein „räumlicher Zusammenhang“ ist für Flächen gegeben, die in en-

ger Beziehung zur betroffenen Lebensstätte stehen und innerhalb der Aktionsradien der be-

troffenen Arten liegen (LANA 2009).  

Für alle übrigen besonders geschützten Arten, die ausschließlich in der Bundesartenschutzver-

ordnung oder der EU-Artenschutzverordnung (Verordnung (EG) Nr. 338/97) geführt sind, haben 

die Zugriffsverbote keine Geltung, wenn sie bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen, 

im Innenbereich, im Zuge von Planaufstellungen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbu-

ches (BauGB) zulässig sind oder bei zulässigen Eingriffen auftreten (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Die 

Habitatansprüche dieser Arten sind dennoch zu berücksichtigen. Ggf. werden Empfehlungen 

formuliert, die im Gegensatz zu den artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen für die 

europäischen Vogelarten sowie die Arten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie im Rahmen der Ge-

nehmigung gegen andere Belange abgewogen werden können.  
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Im Einzelfall ist eine Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG aus zwingenden 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirt-

schaftlicher Art zulässig. Als Voraussetzung hierfür muss allerdings gewährleistet sein, dass zu-

mutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen ei-

ner Art nicht verschlechtert.  

Die Sicherung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Rahmen einer Ausnahmegeneh-

migung wird in der Regel mit der Durchführung von Maßnahmen nachgewiesen, die so konzi-

piert sind, dass sie die betroffenen Funktionen vollumfänglich übernehmen. Die beschriebenen 

Maßnahmen werden als Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-Maßnah-

men, FCS = favourable conservation status = günstiger Erhaltungszustand) bezeichnet  

4 Wirkfaktoren und –prozesse 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgeführt, die im vorliegenden Fall Beeinträchtigungen 

und Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursa-

chen können. Dabei sind sowohl unmittelbare als auch mittelbare Wirkungen zu berücksichti-

gen. 

Der Begriff der Beschädigung in §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird in Übereinstimmung mit der 

bundesweit anerkannten Auslegung weit und im Sinne einer funktionalen Beeinträchtigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten interpretiert (RUNGE et al 2010). Neben physischen Beschädi-

gungen „können somit auch graduell wirksame mittelbare Beeinträchtigungen die Beschädi-

gung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte auslösen.“ (s. a. Landesbetrieb Straßenbau und 

Verkehr Schleswig-Holstein 2013). Auch „schleichende” Beschädigungen, die nicht sofort zu 

einem Verlust der ökologischen Funktion führen, können vom Verbot umfasst sein (LANA 2009).  

Entscheidend für das Vorliegen einer Beschädigung ist die Feststellung, dass eine Verminde-

rung des Fortpflanzungserfolgs oder der Ruhemöglichkeiten wahrscheinlich ist, was sowohl un-

mittelbare materielle Verluste bzw. Beeinträchtigungen der Fortpflanzungs- und Ruhestätte, als 

auch Funktionsverluste durch dauerhafte mittelbare Beeinträchtigungen wie Lärm, Erschütte-

rungen oder Schadstoffemissionen einschließt (NLSTBV 2011). Aus naturschutzfachlicher Sicht ist 

daher das strukturelle Umfeld immer dann mit zur Fortpflanzungs- oder Ruhestätte zu rechnen, 

wenn dessen Veränderung zu einem Funktionsverlust der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte führt 

(HVNL-Arbeitsgruppe Artenschutz et al. 2012). 

4.1 Flächeninanspruchnahme durch Beseitigung von Habitatstrukturen 

Auf der Grünfläche „Arena“ wurden bereits insgesamt ca. 1,5 ha Weideland mit angrenzenden 

Gehölzstrukturen überplant und in eine parkähnliche Gartenlandschaft umgewandelt. Auf der 

Grünfläche „Waldsee“ wurden insgesamt 1,4 ha landwirtschaftlich genutzter Lagerfläche in ein 

künstliches Gewässer mit umgebenden, gartenbaulich gestalteten Hangterrassen umgewan-

delt. Durch das Anlegen der wassergebundenen Wege und terrassierten Beete kam es auf 

beiden Flächen bereits zu Bodenverdichtung und Teilversieglung.  

Durch die im Sondergebiet 4 (SO 4) geplante Stellplatzfläche östlich der Straße „Im Dorfe“ wer-

den ca. 1,0 ha Ackerfläche überplant. Auf Grund der vorgesehenen Nutzung zum Abstellen 

von PKW und Bussen ist von einer zukünftigen Bebauung der Fläche und einer damit einherge-

henden (Teil-)Versieglung auszugehen. Zudem sind auf Grund einer seit dem 01.01.2023 beste-

henden neuen Regelung in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) über den Stellplätz en 

Photovoltaikanlagen zu errichten. 

Durch den geplanten Hotelneubau im Sondergebiet 5 (SO 5) ist nur von einer geringen Neu-

versieglung auszugehen, da die vorgesehene Fläche bereits bebaut ist.  Im Rahmen der Pla-

nungsrealisierung ist jedoch der Abriss dieser Gebäude notwendig, wodurch es zu einem po-

tenziellen Verlust von Quartiermöglichkeiten für heimische Fledermausarten sowie Brutstätten 

heimischer Vogelarten kommt. 

In den bereits bestehenden Baugebieten, die in den Geltungsbereich einbezogen wurden, um 

Nutzungsmaße zu ändern, können Beeinträchtigungen dann entstehen, wenn später auf der 

Basis des Bebauungsplans Bauvorhaben umgesetzt werden. Dies wäre zum großen Teil heute 

bereits zulässig. Der Artenschutz ist jeweils auf der Vorhabenebene zu berücksichtigen.  
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4.2 Anlagenbedingte Veränderung der Raumstruktur  

Grundsätzlich besteht bei Bauwerken und Verkehrsprojekten in der offenen Landschaft ein Kol-

lisionsrisiko vor allem für Fledermäuse und Vogelarten sowie für Amphibien während ihrer saiso-

nalen Wanderungen. Hohe Risiken bestehen zum einen bei hohen Masten (Stromleitungen, 

Windkraftanlagen etc.; DÜRR 2007), zum anderen bei viel befahrenen Straßen (ERRITZOE et al. 

2003, BRINKMANN et al. 2012). Außerdem besteht für wenig mobile Tierarten (z. B. Amphibien,  

bestimmte Insektenarten) die Gefahr, dass durch Planvorhaben unüberwindbare Strukturen mit 

einer Zerschneidungs- und Barrierewirkung entstehen. 

Durch die bereits vorgenommenen Nutzungsänderungen auf den Grünflächen „Arena“ und 

„Waldsee“ sind keine zusätzlichen Kollisionsrisiken sowie Barrierewirkungen entstanden. Eine 

grundsätzliche Gefährdung geht von dem vorhandenen Verkehr von Fahrzeugen aus. Dieser 

konzentriert sich jedoch auf die vorhandenen Wege, während die von artenschutzrechtlich zu 

berücksichtigen Tieren besiedelten Habitate nicht befahren werden. Dies stellt auf der Grünflä-

che „Waldsee“ sogar als Minderung des Kollisionsrisikos dar, da dieser Bereich zuvor als land-

wirtschaftliche Stell- und Lagerfläche genutzt und entsprechend befahren wurde. Wesentliche 

Zerschneidungs- und Barrierewirkungen können für die Grünflächen „Arena“ und „Waldsee“ 

deshalb ebenfalls ausgeschlossen werden, zumal bereits mehrfach eine erfolgreiche Zu- und 

Abwanderung von Amphibien und Reptilien nachgewiesen werden konnte.  

Das Sondergebiet SO 4 wird aktuell intensiv ackerbaulich bewirtschaftet. Durch die geplante 

Nutzung als Parkplatz im direkten Anschluss an die Straße „Im Dorfe“ ist jedoch nicht von einer 

signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos auszugehen ist. Von einer Erhöhung der Zerschnei-

dungs- und Barrierewirkung ist ebenfalls nicht auszugehen, da bei dem Sondergebiet SO 4 von 

einem keinem höheren Wanderungshindernis auszugehen ist, als es die ackerbaulich bewirt-

schaftete Fläche aktuell ohnehin darstellt.  

Da die Ausdehnung des Parkplatzes in die Ackerfläche hinein bündig mit der östlichen Grenze 

der Kinder- und Jugendeinrichtung verläuft, ist zudem nicht mit von der über den Stellplätzen 

zu installierenden Photovoltaikanlage ausgehenden Kulissenwirkungen zu rechnen, die geeig-

net wären, sich nachteilig auf Brutvogelarten der angrenzenden Offenlandflächen auszuwir-

ken. 

Durch den geplanten Hotelneubau im Sondergebiet 5 (SO 5) entstehen ebenfalls keine zusätz-

lichen Kollisionsrisiken, da sich der Neubau in die bereits bestehende Bebauung einfügt und 

am Bauort die aktuell vorhandene Bebauung ersetzt. Gleiches gilt für m ögliche Zerschnei-

dungs- und Barrierewirkungen. 

4.3 Wirkfaktoren während der Bauphase 

Baubedingte  Beeinträchtigungen  sind  zeitlich auf die Dauer der Baumaßnahmen begrenzt    

und  somit in der Regel von relativ geringer Beeinträchtigungsintensität. In Ausnahmefällen kön-

nen baubedingte Auswirkungen länger andauernde Beeinträchtigungen oder Schäden verur-

sachen. Dies kann z. B. durch den Verlust oder das Verursachen von irreparablen Schäden an 

Gehölzen durch Verletzungen im Stamm- oder Wurzelbereich, sowie durch baubedingte Ver-

unreinigungen des Bodens oder des Wassers geschehen. Der Schutz von als zu erhalten vorge-

sehenen Gehölzen während der Bauphase dient somit auch dem Artenschutz, indem die Ge-

hölze als Fortpflanzungs- und Ruhestätte erhalten werden. 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen wird von einer Umsetzung 

der Baumaßnahmen in der Zeit zwischen dem 01.10. bis zum 28./29.02. ausgegangen.  

Sowohl während der bereits in der Vergangenheit erfolgten Nutzungsänderungen auf den 

Grünflächen „Arena“ und „Waldsee“, als auch während der Arbeiten zum Abriss der vorhan-

denen Bebauung mit anschließender Errichtung des Hotels im Sondergebiet 5 (SO 5) sowie der 

Errichtung der neuen Stellplatzanlage,  ist mit einem leicht erhöhten Verkehrsaufkommen im 

Untersuchungsgebiet zu rechnen. Auf Grund der bereits vorhandenen Hintergrundbelastung 

durch den Verkehr von Anwohnern und Besuchern sowie dem landwirtschaftlichen Verkehr ist 

hier jedoch nur unwesentlich von dem Entstehen zusätzlicher Verkehrsbewegungen und Lärm-

immissionen auszugehen. Während des Baubetriebs ist hingegen durch den Einsatz entspre-
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chender Baumaschinen mit temporärem Baustellenlärm zu rechnen. Eine (temporäre) Ver-

drängung störungsempfindlicher Arten ist jedoch auf Grund der dauerhaft vorhandenen Hin-

tergrundbelastungen nicht zu erwarten. 

Insbesondere bei den verschiedenen Arbeiten zur Baufeldräumung (Abbrechen der Bestands-

gebäude, Abtransport des Abbruchs, An- und Abtransport benötigter Baumaschinen und Erd-

reichs) kann es zu Erschütterungen kommen. Im Bereich der festgesetzten Grünflächen „Arena“ 

und „Waldsee“ ist auf Grund der ausgangs vorhandenen Habitate nicht mit der Beeinträchti -

gung von Tieren zu rechnen, da entweder überhaupt keine baulichen Eingriffe zulässig sind 

oder nur die Errichtung untergeordneter baulicher Anlagen (z. B. gärtnerische Gestaltungsele-

mente). 

Auch wenn keine nächtlich ausgeführten Arbeiten vorgesehen sind, kann auf Grund der zu 

dieser Jahreszeit bereits früh einsetzenden Dunkelheit, eine temporäre Beleuchtung des Plan-

gebietes notwendig sein. In Anbetracht der vorhandenen Hintergrundbelastung im gesamten 

Untersuchungsgebiet sind bei temporären Baustellenbeleuchten jedoch keine nachteiligen 

Auswirkungen auf vorkommende Tierarten zu erwarten. 

4.4 Betriebsbedingte Wirkfaktoren und –prozesse 

Bei betriebsbedingten Wirkfaktoren handelt es sich um Emissionen von Lärm und Licht, sowie 

Erschütterungen durch Verkehrsbelastung und Störwirkungen durch die Anwesenheit von Men-

schen und deren Aktivitäten auf den Wohnbaugrundstücken.  

Störungsempfindliche Tierarten können durch Lärm, Erschütterungen und optische Störreize 

aufgeschreckt, gestresst oder vertrieben werden. Potenziell geeignete Lebensräume können 

dadurch vorübergehend ihre Habitateignung verlieren. Erschütterungsempfindlich sind vor al-

lem Amphibien und Reptilien, aber auch Vögel (Nester). Als optische Störungen kommen in 

erster Linie Lichtquellen in Frage. Beleuchtete Objekte können v.a. bei schlechten Wetterbe-

dingungen nachts ziehende Vögel anlocken. Dies kann zu Energieverlusten (Konditionsver-

schlechterung) führen, außerdem wird das Kollisionsrisiko erhöht (BALLASUS et al. 2009, BRUDE-

RER et al. 1999, RICHARZ 2001). Straßenbeleuchtungen, die Licht nach oben abstrahlen, kön-

nen zur Desorientierung ziehender Kleinvögel führen und offenbar auch noch in größerer Ent-

fernung von der Lichtquelle Kollisionen verursachen (HAUPT 2011). Daneben kann künstliches 

Licht auch Auswirkungen auf das Gesangs- und Brutverhalten sowie die Reproduktion vor Ort 

lebender Brutvögel haben (KEMPENAERS et al. 2010, EISENBEIS 2013). Auf nachtaktive Insekten-

arten übt Beleuchtung (vor allem durch Quecksilberdampf-Hochdruck- und Metallhalogen-

dampflampen) einen sogenannten „Staubsaugereffekt“ aus, der zu erheblichen Verlusten bei 

diesen Arten führen kann (EISENBEIS 2013). Vor allem für die Gruppe der Nachtfa lter, die allge-

mein starke Bestandsrückgänge aufweist, können Straßenbeleuchtungen zudem auch eine 

Barrierewirkung haben (DEGEN et al. 2016). 

Von dem landwirtschaftlichen und gastwirtschaftlichem Bet rieb sowie den Bewohnern des Mi-

chaelshofs gehen grundsätzlich verschiedene Störwirkungen (vor allem Emissionen von Lärm 

und Licht, Erschütterungen durch Verkehrsbelastungen, Anwesenheit von Menschen und Ma-

schinen) aus. Die in der Vergangenheit bereits erfolgten Nutzungsänderungen auf den Grün-

flächen „Arena“ und „Waldsee“ waren Bestandteile einer allgemeinen Erweiterung der Aktivi-

täten der SAL und damit mitursächlich für einen bereits zurückliegenden Grundanstieg der vor-

handenen Störwirkungen. 

Durch die Planung eines Stellplatzes im Sondergebiet 4 (SO 4) steigt die Störwirkung in einem 

bisher etwas weniger stark betroffenen Bereich. 

Im Speziellen stellt die vorhandene künstliche Beleuchtung insbesondere im Bereich der „Are -

na“ und des „Waldsees“ eine nicht zu unterschätzende Störwirkung dämmerungs- und nacht-

aktiver Arten und ihrer Lebensgemeinschaften dar. Auf der Grünfläche „Waldsee“ finden zu-

dem seit der Fertigstellung bis zu sieben Mal im Jahr (vorwiegend musikalische) Veranstaltun-

gen statt, die jedoch vor Einsetzen der Nachtzeit beendet werden. Dabei entstehende Lärm-

immissionen und Verkehrsbewegungen können auf Grund der Hintergrundbelastung im Unter-

suchungsgebiet jedoch vernachlässigt werden. 
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5 Habitatpotenzialanalyse 

5.1 Habitataustattung im Untersuchungsgebiet 

Während drei Ortsbegehungen am 06.03.2020, 10.07.2020 und am 19.08.2021 wurden die ar-

tenschutzrechtlich relevanten Habitatstrukturen erfasst.  Das weit überwiegende Untersu-

chungsgebiet einschließlich des Ortskerns von Sammatz besitzt durch die ökologische Wirt-

schaftsweise (Viehhaltung, sowie der Anbau von Gemüse und (Heil-)Kräutern der SAL und die 

parkähnliche Gartengestaltung mit zahlreichen Stauden und anderen Blühpflanzen eine hohe 

Attraktivität für Insekten, die wiederum die Grundlage für das Vorkommen zahlreicher Vogel -,  

Reptilien- und Amphibenarten bilden. 

In den trichterförmig angelegten Gartenlandschaften auf den Grünflächen „Arena“ und  

„Waldsees“ bildet sich rund um die oligotrophen („Waldee“) bzw. mesotrophen Wasserkörper 

(„Arena“) ein insbesondere für Reptilien und Amphibien attraktives Kleinkl ima aus. 

Bei dem Sondergebiet 4 (SO 4) handelt es sich um derzeit ackerbaulich genutzte landwirt-

schaftliche Nutzflächen. 

Im Untersuchungsgebiet finden sich außerdem an mehreren Stellen einzelne großkronige Laub-

bäume (überwiegend Eichen) sowie verschiedene Obstbäume. 

5.2 Auswahlkriterien für potenziell planungsrelevante Arten 

In die Auswahl gehen sämtliche Arten ein, die in Niedersachsen heimisch sind und durch die 

europäische Naturschutzgesetzgebung streng geschützt sind (Anhang IV der FFH-Richtlinie, Ar-

ten gemäß § 1 der Vogelschutz-Richtlinie). 

Zur Wahrung der Möglichkeit einer Enthaftung im Fall eines Biodiversitätsschadens (§ 19 

BNatSchG; Art. 2 Abs. 1 Abs. 2 UHRL) werden außerdem ausschließlich im Anhang II der FFH-

Richtlinie gelistete Arten (z. B. Hirschkäfer) miteinbezogen.  

Des Weiteren werden die Arten berücksichtigt, für deren Erhalt Deutschland in hohem Maße 

verantwortlich ist („Verantwortungsarten“). Dazu zählen Arten, bei denen ein besonders hoher 

Anteil der Weltpopulation in Deutschland heimisch ist (z. B. Mittelspecht Dendrocopos medius) 

ebenso wie solche, die sich nur temporär schwerpunktmäßig im Bundesgebiet aufhalten (z. B. 

Rastvögel und Wintergäste wie Zwergschwan Cygnus columbianus und Trauerente Melanitta 

nigra). Da eine eindeutige und vollumfängliche Benennung dieser Arten in Form einer Rechts-

verordnung gemäß § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG bislang nicht vorliegt, erfolgt eine Ori-

entierung bei der Auswahl der Arten an den Angaben in der Nationalen Strategie zur biologi-

schen Vielfalt (BMUB 2007), sowie an den für einige Artengruppen bereits durchgeführten Ver-

antwortlichkeitsanalysen (GRUTTKE et al. 2004, HAUPT et al. 2009, BINOT et al. 2011). Außerdem  

werden Arten, die in Schutzgebieten im Umfeld des Plangebietes in der Schutzgebietsverord-

nung als wertgebende Art eingestuft sind, miteinbezogen.  

Von diesen Arten sind hier nur jene relevant, deren Vorkommen im Naturraum „Dannenberger 

Geest/nördlicher Hoher Drawehn“ nachgewiesen oder wahrscheinlich ist. Als Grundlage für 

die Einschätzung, ob eine Art im Naturraum vorkommt, wurden im Wesentlichen folgende Pub-

likationen und Quellen herangezogen: 

• Nationaler Bericht 2013 und 2019 gemäß FFH-Richtlinie (BFN 2013; 2019) 

• Internethandbuch zu den Arten der FFH-Richtlinie Anhang IV (BFN 2019) 

• Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten – Schutz, 

Gefährdung, Lebensräume, Bestand, Verbreitung (THEUNERT 2008a; 2008b),  

• Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen  

 (GARVE 2007), 

• Vollzugshinweise zum Schutz von Arten und Lebensraumtypen, Niedersächsische Stra-

tegie zum Arten und Biotopschutz (NLWKN 2011a; 2011b; 2011c; 2011d; 2011e; 2016;  

NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHE R-

HEIT LAVES 2011). 
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Bezüglich der Atlantendaten wird die Lage des Untersuchungsgebietes im TK -Quadranten 

2831.1 zugrunde gelegt. Zusätzlich herangezogene Spezialliteratur ist bei den einzelnen Arten-

gruppen und Arten zitiert. 

Für die vorkommenden Brutvogelarten liegt eine durch fachkundige Bewohner des Michaels-

hofes erstellte Kartierung vor, die zur Beurteilung zusätzlich herangezogen wird. Für Fledermäuse 

und andere Gruppen streng geschützter Arten wird eine Potenzialanalyse durchgeführt. Dabei  

wird das potenzielle Artenspektrum aufgrund der Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet er-

mittelt. Die Einschätzung, ob eine Art möglicherweise im Untersuchungsgebiet vorkommt, wird 

gemäß den ökologischen Ansprüchen der Arten und der vorrangig besiedelten „ Habitatkom-

plexe“ (THEUNERT 2008a; 2008b) getroffen. 

Für diejenigen Arten, für die eine Betroffenheit nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, erfolgt 

anschließend eine detaillierte Prüfung der Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 BNatSchG.  

5.3 Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Sowohl die drei Ortsbegehungen am 06.03.2020, 10.07.2020 und 19.08.2021, die amtlichen Ver-

breitungskarten (BFN 2019), als auch der Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Nie-

dersachsen und Bremen (GARVE 2007) lieferten keine Hinweise auf Vorkommen prüfungsrele-

vanter Pflanzenarten im Plangebiet. 

5.4 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

5.4.1 Säugetiere 

Innerhalb des Plangebietes und in seinem Wirkbereich können Vorkommen der streng ge-

schützten Arten Feldhamster Cricetus cricetus und Luchs Lynx lynx sicher ausgeschlossen wer-

den, da die Arten nördlich des Mittellandkanals nicht verbreitet sind. Dauerhafte bzw. boden-

ständige Vorkommen von den in der Region etablierten Arten Biber Castor fiber, Wolf Canis 

lupus, Wildkatze Felis silvestris und Fischotter Lutra lutra können aufgrund der fehlenden Habi-

tateignung des Untersuchungsgebietes ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Von den heimischen Fledermausarten konnten insgesamt 8 Arten ermittelt werden, deren Vor-

kommen im Untersuchungsgebiet anzunehmen ist. Die ermittelten, potenziell im Untersu-

chungsgebiet vorkommenden Fledermausarten und die potenziell genutzten Habitatfunktio-

nen werden in Tabelle 1 und 2 dargestellt. 

Die Informationen über bekannte Vorkommen der in Tabelle 1 aufgeführten Arten im Umfeld 

des Untersuchungsgebietes stammen aus den amtlichen Verbreitungskarten des NLWKN (an-

gerufen aus dem Fledermausinformationssystem des NABU NIEDERSACHSEN 2021). Dabei wur-

den Nachweise aus dem betroffenen TK-Quadranten 2831.1, sowie aus den direkt angrenzen-

den Quadranten gewertet und ein Vorkommen der nachgewiesenen Art bei Habitateignung 

im Untersuchungsgebiet angenommen. 
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Artbezeichnung 

Schutzstatus 
Erhaltungs-

zustand 

Natio-

nale 

Ver-

ant-

wor-

tung 

FFH    

Anhang 

II 

FFH    

Anhang 

IV 

RL  

D 

RL 

NDS 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula  X V 2 ? 

Braunes Langohr Plecotus auritus  X 3 2  

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus  X 3 2  

Fransenfledermaus Myotis n. nattereri  X * 2 ! 

Großes Mausohr Myotis m. myotis X X * 2 ! 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii  X * 2  

Wasserfledermaus Myotis daubentonii  X * 3  

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus  x * 3  

Tab. 1: Potenziell v orkommende Fledermausarten. Rote Liste (HECKENROTH 1993; MEINIG et al. 2020): 1 = Vom Ausster-
ben bedroht, 2 = Stark gefährdet, 3 = Gefährdet, V = Vorwarnliste der Roten Liste, G = Gefährdung anzunehmen. 
Nationale Verantwortung (MEINIG et al. 2020): ? = Daten ungenügend, evtl. erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten,  
! = In hohem Maße v erantwortlich. 

Artbezeichnung 

Quartierpotenzial Jagd-

gebiet 

Zwi-

schen-

quar-

tier 

Einzel-

quar-

tier 

Wo-

chen-

stube 

Winter-

quar-

tier 

 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula     * 

Braunes Langohr Plecotus auritus     * 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus * *   * 

Fransenfledermaus Myotis n. nattereri * *   * 

Großes Mausohr Myotis m. myotis     * 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii     * 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii     * 

Zwergfledermaus Pipistrellus                              

pipistrellus 

* *   * 

Tab. 2: Potenziell v orkommende Fledermausarten und Habitatfunktionen. 

Im Folgenden werden die Ansprüche der potenziell vorkommenden Fledermausarten an Quar-

tiere und Jagdgebiete, sowie artspezifische Besonderheiten und der räumliche Bezug zum Un-

tersuchungsgebiet dargestellt. Die Angaben stammen neben den eingangs bereits genannten 

Quellen aus DIETZ et al. (2016). 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Nachweise aus dem Nachbarquadranten 2831.2 liegen vor.  

Die Art nutzt bevorzugt Baumhöhlen als Sommerquartier, wobei gleichzeitig mehrere eng be-

nachbarte Quartiere besetzt und häufig gewechselt werden. Dabei ändert sich regelmäßig 

auch die Gruppenzusammensetzung. Männchen belegen einzeln, aber auch in Gruppen von 

bis zu 20 Individuen Sommerquartiere. Beide Geschlechter zeigen eine hohe Quartiertreue. Die 

Jagdgebiete befinden sich vorwiegend in Gewässer- oder Waldnähe. Dabei erfolgt die Jagd 

im freien Luftraum in großen Höhen im schnellen Flug. Die Art zählt zu den wenigen Langstre-
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ckenziehern unter den heimischen Fledermäusen und kann dabei zwischen Sommer- und Win-

terquartier eine Strecke von bis zu 1.600 km zurücklegen (STEFFENS et. al 2004). Zur Überwinte-

rung nutzt der Abendsegler dickwandige Baumhöhlen, aber auch Quartiere in Fels- und Mau-

erspalten, Höhlen oder Gebäuden. 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Nachweise liegen aus dem gesamten Messtischblatt 2831 vor.  

Das Braune Langohr gilt als eine waldgebundene Art, die bevorzugt Quartiere in Baumhöhlen 

besiedelt. Wochenstubenquartiere werden bevorzugt in Baumhöhlen, seltener auch in Baum-

spalten oder hinter abstehender Borke bezogen. Gelegentlich werden auch Gebäude (insbe-

sondere die Dachböden von Scheunen oder Kirchen) genutzt. Die Art zeigt eine ausgeprägte 

Quartiertreue. Sie ist zudem kältehart, weshalb grundsätzlich davon ausgegangen werden 

kann, dass auch frostsichere Baumquartiere mit entsprechender Wandstärke zur Überwinte-

rung genutzt werden. Hierzu liegen allerdings nur wenige Funde vor.  

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Nachweise liegen aus dem betroffenen Quadranten 2831.1, sowie aus zwei Nachbarquadran-

ten vor. 

Die Breitflügelfledermaus ist eine in Niedersachsen weit verbreitete Art, die ihre Quartiere fast 

ausschließlich in und an Gebäuden bezieht. Baumquartiere werden nur gelegentlich von ein-

zelnen Individuen genutzt. Als Jagdgebiete dienen vor allem angrenzende Offenlandbereiche 

wie baumbestandene Weiden, Parklandschaften und Waldränder.  

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

Nachweise liegen aus dem betroffenen Quadranten 2831.1, sowie aus zwei Nachbarquadran-

ten vor. 

Die Fransenfledermaus besiedelt von den Tieflagen bis zur Baumgrenze nahezu alle Waldtypen, 

kommt aber auch in Siedlungen vor. Wochenstubenquartiere befinden sich meist in Baumhöh-

len oder Rindenspalten, in Dehnungsfugen und Spalten in und an Gebäuden und Bauwerken 

wie z.B. Brücken. Diese werden regelmäßig gewechselt. Die Jagdgebiete liegen vor allem in 

Wäldern und strukturreichen Offenlandhabitaten. 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Nachweise liegen aus dem Nachbarquadranten 2831.4 und aus zwei östlich angrenzender 

Quadranten vor. Dabei handelt es u.a. um Vorkommen im Bereich des Naturschutzgebiets "Ei-

chen- und Buchenwälder in der Göhrde" in der Gemeinde Göhrde und im gleichnamigen ge-

meindefreien Gebiet, für welches Vorkommen der Art auch in der Schutzgebietsverordnung 

erwähnt werden (LANDKREIS LÜCHOW-DANNENBERG 2019). 

Die Art ist zur Fortpflanzung auf große leicht zugängliche Räume angewiesen. Die Weibchen 

zeigen eine ausgeprägte Treue zu ihrer Geburtswochenstube. Paarungsquartiere werden von 

beiden Geschlechtern ebenfalls oft über Jahre hinweg genutzt. Die Jagdgebiete liegen im 

Frühjahr und in der ersten Hälfte der Jungenaufzucht in Wäldern (bevorzugt Misch- oder Laub-

wälder). Später im Jahr wechseln sie dann auf frisch gemähte Wiesen, Weiden oder Streuobst-

wiesen. Der nächtliche Aktionsradius von Mausohren kann über 10 Kilometern betragen. Trans-

ferflüge werden dabei zielgerichtet mit schneller Geschwindigkeit zurückgelegt und erfolgen 

oft in geringer Höhe, sodass es örtlich zu einer hohen Mortalität beim Queren von Straßen kom-

men kann. 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

Nachweise sind aus dem betroffenen Quadranten 2831.1 und aus zw ei Nachbarquadranten 

bekannt.  

Die Art nutzt bevorzugt Baumhöhlen (vorwiegend von Laubbäumen) z. B. Astlöcher, Stammrisse 

oder Spechthöhlen als Sommerquartier, besiedelt aber auch Spalten und Dehnungsfugen an 

Gebäuden. Eine Wochenstube verteilt sich meistens über mehrere unweit voneinander gele-

genen Quartiere (Quartierverbund), die regelmäßig gewechselt werden. Die Jagdgebiete be-

finden sich an Stillgewässern und langsam fließenden Abschnitten von Fließgewässern, sowie 

in Auwäldern. Wasserfledermäuse nutzen häufig lineare Landschaftselemente wie Bachläufe,  
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Heckensäume, Waldränder oder Baumreihen als Flugstraßen (Leitlinien), um von ihrem Quartier 

in das Jagdgebiet zu wechseln. 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Nachweise liegen aus dem betroffenen Quadranten 2831.1 und dem Nachbarquadranten 

2831.3 vor.  

Die Art ist weit verbreitet und als ausgeprägter Kulturfolger vorwiegend im Siedlungsbereich zu 

finden, kommt aber in einer Vielzahl verschiedener Lebensräume vor. Wochenstubenquartiere 

sind zumeist in engen Spaltenräumen in und an Gebäuden häufig hinter Verkleidungen, in 

Hohlräumen in der Fassade, hinter Fensterläden, in Hohlblocksteinen, in Dachräumen oder Zwi-

schendächern. Vorkommen in Wäldern sind sehr selten und umfassen deutlich weniger Indivi-

duen. Während der Jungenaufzucht werden die Quartiere häufig gewechselt. Tageseinstände 

einzelner Individuen können sich in Spaltenstrukturen an Bäumen wie Baumrissen oder hinter 

abstehender Borke befinden. Zur Jagd werden verschiedene Habitate genutzt, die bev orzugt 

entlang von linearen Strukturen abgeflogen werden.  

Fazit 

Für Fledermäuse besitzt das Untersuchungsgebiet eine sehr gute Habitateignung. Die Viehhal-

tung, die blütenreiche gartenbauliche Gestaltung und die angelegten Stillgewässer  wirken sich 

positiv auf das Nahrungsangebot aus. Durch die auf den Grünflächen „Arena“ und „Waldsee“ 

in der Vergangenheit bereits vorgenommenen Nutzungsänderungen ist daher von einer Stei-

gerung der Nahrungsverfügbarkeit auszugehen, da die Bereiche für Insekten nun deutlich at-

traktiver gestaltet sind. 

Eine nachteilige Auswirkung kann von der installierten künstlichen Beleuchtung der baulichen 

Anlagen ausgehen, da diese die überwiegende Anzahl der Fledermausarten beeinflusst  

(VOIGT et al. 2018) und artspezifisch verschiedene Reaktionen verursacht. Dabei reicht das 

Spektrum von lichtscheuen Arten über lichttolerante Arten bis hin zu opportunistisch eingestell-

ten Arten. Dadurch kann sich für wenige Fledermausarten ein Vorteil im Jagdverhalten erge-

ben, wodurch es in der Folge zu einer Verdrängung von lichtscheuen Arten und im Ergebnis zu 

einer deutlich artenärmeren Fledermausgemeinschaft kommen kann (POLAK et al. 2011,  

SCHOEMAN 2016). Besonders negativ kann sich zudem die direkte Beleuchtung auf Gebäude 

mit aktiver Quartiernutzung auswirken (RYDELL et al. 2017).  

Im Rahmen des Vorsorgeprinzips ist die Lichtgestaltung im Bereich der „Arena“ und des „Wald-

sees“ deshalb entsprechend der Vorgaben der Vermeidungsmaßnahme AV 2 zu gestalten 

(vgl. Kap. 8). 

Eine Leitlinienwirkung kann auf Grund der räumlichen Ausprägung des Untersuchungsgebietes 

unabhängig von den zurückliegenden Nutzungsänderungen ausgeschlossen werden. 

Durch die bereits durchgeführten Nutzungsänderungen auf den Grünflächen „Arena“ und 

„Waldsee“ kam es zu keinem Verlust potenzieller Quartierstrukturen, da keine Abrissarbeiten 

oder Baumfällungen durchgeführt wurden. Im Zuge der Baufeldräumung für den Hotelneubau 

ist durch den Abriss des Wohnhauses jedoch von einem geringen Verlust von Quartierstrukturen 

auszugehen, da das Vorhandensein von  Zwischen- und Einzelquartieren nicht ausgeschlossen 

werden kann. Das ebenfalls zum Abriss vorgesehene Gebäude mit Büronutzung weist  hinge-

gen kein Quartierpotenzial auf. 

5.4.2 Reptilien 

Von den streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nur die Zauneidechse 

Lacerta agilis und die Schlingnatter Coronella austriaca in Niedersachsen heimisch. Während 

Schlingnatter im Untersuchungsgebiet keinen geeigneten Lebensraum vorfindet, konnte ein 

Vorkommen der Zauneidechse im Untersuchungsgebiet bereits mehrfach durch Bewohner des 

Michaelshofes festgestellt und dokumentiert werden. Insbesondere die Grünflächen „Arena“ 

und „Waldsee“ entsprechen durch ihr günstiges Mikroklima, der exponierten Geländeneigung 

und den wechselnden Kleinstrukturen aus unterschiedlich dichter und teilweise auch fehlender 

Vegetation auf sandigen, trockenen Böden den Lebensraumansprüchen.  

Des Weiteren konnten durch Bewohner des Michaelshof mehrfach Ringelnattern Natrx natrix 

verschiedener Altersstufen beobachtet und dokumentiert werden, sodass davon auszugehen 
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ist, dass die Art sich im Untersuchungsgebiet reproduziert. Außerdem ist insbesondere in den 

Waldrandbereichen von Vorkommen der weit verbreiteten Arten Waldeidechse Zootoca vivi-

para und Blindschleiche Anguis fragilis auszugehen. Somit hat die Artengruppe der Reptilien 

von den zurückliegenden Nutzungsänderungen im Untersuchungsgebiet stark profitiert.  

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Zauneidechse die Grünflächen „Arena“ und 

„Waldsee“ erst nach den zurückliegenden Nutzungsänderungen besiedelt hat, da diese Berei -

che zuvor keine bzw. nur eine sehr geringe Habitateignung aufwiesen. Das Sondergebiet SO 4 

weist als Ackerfläche keinen geeigneten Lebensraum für Zauneidechsen auf. 

Da Zauneidechsen sehr ortstreu sind und nur einen geringen Aktionsradius haben, ist nicht von 

einem erhöhten, baubedingten Mortalitätsrisiko während der Baufeldräumung und der an-

schließenden Bauphase für den Hotelbau auszugehen, zumal in die durch die Art  besiedelten 

Strukturen nicht eingegriffen wird. 

5.4.3 Amphibien 

Im Untersuchungsgebiet besteht ein Vorkommen des streng geschützten Kammmolchs Triturus 

cristatus. Die Art konnte bereits mehrfach beim Landgang durch Bewohner des Michaelshofs 

beobachtet und dokumentiert werden. Die auf den Grünflächen „Arena“ und „Waldsee“ lie-

genden, künstlich angelegten Gewässer sind als Laichgewässer geeignet, da sie ganzjährig 

Wasser führen, sonnenexponiert sind und eine ausreichende Unterwasservegetation aufwei-

sen. Der Kammmolch hat damit von den bereits zurückliegenden Nutzungsänderungen stark 

profitiert. Für alle weiteren in Niedersachsen vorkommenden streng geschützten Amphibienar-

ten stellt das Untersuchungsgebiet hingegen keinen geeigneten Lebensraum dar.  

Kammmolche verhalten sich insbesondere an ihren Laichgewässern sehr standortreu und le-

ben allgemein in einem deutlich stärkeren Maße aquatisch als andere Molcharten. Daher ist 

nicht von einem erhöhten, baubedingten  Mortalitätsrisiko während der Baufeldräumung und 

der anschließenden Bauphase für den Hotelbau auszugehen, zumal kein Eingriff in die Gewäs-

ser oder deren Umfeld vorgenommen wird. 

Die künstlich angelegten Gewässer „Arena“ und „Waldsee“ stellen außerdem ein potenziell 

geeignetes Laichhabitat für die relativ anspruchslosen Arten Erdkröte Bufo bufo, Teichfrosch 

Pelophylax esculentus und Teichmolch Lissotriton vulgaris dar. 

Die Besiedlung des Untersuchungsgebietes erfolgte sehr wahrscheinlich erst nach den zurück-

liegenden Nutzungsänderungen auf den Grünflächen „Arena“ und „Waldsee“, da mit Aus-

nahme des kurz zuvor hergestellten „Campus-Garten-Teichs“, der sich im zentralen Bereich der 

Hofanlage befindet, keine Gewässer im Untersuchungsgebiet vorhanden waren. Ausgangs-

punkt hierfür könnte der westlich gelegene Niederungsbereich des Kateminer Mühlenbachs 

gewesen sein, welcher von hoher Bedeutung für verschiedene Amphibienarten ist.  Somit hat 

die Artengruppe der Amphibien von den zurückliegenden Nutzungsänderungen im Untersu-

chungsgebiet stark profitiert. 

5.4.4 Fische und Rundmäuler 

In Niedersachsen kommen lediglich zwei Fischarten des Anhangs IV vor: Stör (Acipenser stu-

rio/Acipenser oxyrinchus) und Nordseeschnäpel (Coregonus maraen). Vorkommen beider Ar-

ten sind im Untersuchungsgebiet auf Grund des hohen Spezialisierungsgrads und der damit 

verbundenen speziellen Habitatansprüche  auszuschließen.  

5.4.5 Käfer 

Alle in Niedersachsen vorkommenden Käferarten des Anhangs IV sind sehr anspruchsvoll und 

besiedeln alte Laubwälder bzw. größere Stillgewässer. Das Untersuchungsgebiet  weißt mehrere 

Eichen und Obstbäume auf, die auf Grund ihres Alters potenziell als Lebensraum für streng ge-

schützte xylobionte Käferarten geeignet sind. Es konnten insgesamt vier Käferarten ermittelt  

werden, von denen Vorkommen in der Umgebung des Untersuchungsgebietes (insbesondere 

in der Göhrde) bekannt sind (Tab. 3).  

Neben dem Juchtenkäfer (Eremit) Osmoderma eremita als Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

handelt es sich dabei um den in Anhang II der FFH-Richtlinie geführten Hirschkäfer Lucanus 
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cervus und des Weiteren um den national besonders und streng geschützten Großen Rosen-

käfer Protaetia aeruginosa sowie den vom Aussterben bedrohten Rothalsigen Blütenwalzenkä-

fer Dermestoides sanguinicollis. 

Artbezeichnung 

Schutzstatus Erhal-

tungs-

zu-

stand 

FFH § 7 BNatSchG 

An-

hang   

II 

An-

hang 

IV 

Besonders 

geschützt 

Streng    

geschützt 

RL D 

(2011) 

Juchtenkäfer      

(Eremit) 

Osmoderma         

eremita 
* * * * 2 

Hirschkäfer 
Lucanus                 

cervus 
*  *  2 

Großer Rosenkäfer 
Protaetia          

aeruginosa 
  * * 3 

Rothalsiger          

Blütenwalzenkäfer 

Dermestoides      

sanguinicollis 
    1 

Tab. 3: Potenziell v orkommende Käferarten. Schutzstatus: FFH Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: II gemäß Anhang II der 
FFH-Richtlinie in Deutschland Art v on gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhalt besondere Schutzgebiete ausge-
wiesen werden müssen; IV gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie in Deutschland streng zu schützende Art v on gemein-
schaftlichem Interesse; RL D (2011) = Rote Liste Deutschland (Schmidl & Büche 2011/2018): 1 = Vom Aussterben bedroht, 
2 = Stark gefährdet, 3 = Gefährdet, V = Vorwarnliste der Roten Liste, G = Gefährdung anzunehmen.  

Im Folgenden werden die Ansprüche und artspezifischen Besonderheiten der potenziell vor-

kommenden Käferarten dargestellt. 

Juchtenkäfer (Eremit) (Osmoderma eremita) 

Für die Art liegen Nachweise aus den Nachbarquadranten 2830.4 und 2831.3, sowie 7 weiteren 

Quadranten in der Region vor. 

Der Eremit entwickelt sich in verschiedenen Laubbäumen. Wichtiger als die Baumart ist das 

Vorhandensein eines genügend großen Mulmvorrats mit geeigneter Feuchte und Konsistenz. 

Am häufigsten werden Eichen, Linden, Rotbuchen, Eschen, Weiden und Obstgehölze als Brut-

bäume genutzt (Schaffrath 2003). In Frage kommen aber auch Erle, Rosskastanie, Hainbuchen 

und selbst nichtheimische Baumarten wie Robinie, Silberahorn, Esskastanie und Platane. Aus-

nahmen sind Vorkommen in Nadelgehölzen wie Tanne oder Eibe (Stegner et al. 2009). 

Hirschkäfer (Lucanus cervus) 

Für die Art liegen Nachweise aus dem betroffenen Quadranten 2831.1 und zwei Nachbarquad-

ranten vor. 

Der Hirschkäfer ist ein typischer Bewohner von Hartholz -Auenwäldern, Buchenwäldern oder 

traubeneichenreichen Kiefernforsten, sofern diese einen hohen Anteil an Alt - und Totholz auf-

weisen.  Als sekundäre Biotope werden auch alt - und totholzreiche Streuobstwiesen, Parkanla-

gen, Friedhöfe, Alleen und Feldgehölze besiedelt. Der Hirschkäfer ist eine thermophile Art, die 

wärmebegünstigte südexponierte Standorte bevorzugt. Das wichtigste Habitatelement sind 

Altholzbestände mit einem Alter von über 150 Jahren (KLAUSNITZER & SPRECHER-UEBERSAX 

2008). Insbesondere Eichenbestände mit einem hohen Anteil absterbender und toter Bäume 

und deren Stümpfe werden als Bruthabitat bevorzugt.  Imagines der Hirschkäfer ernähren sich 

von austretendem Pflanzensaft, der an entweder selbst erzeugten oder durch natürliche Ereig-

nisse entstandenen Rissen und Wunden am Baum, sogenannten Leckstellen, aufgenommen 

wird. 

Großer Rosenkäfer (Protaetia aeruginosa) 

Aktuell in Niedersachsen nur aus der Göhrde bekannt (THEUNERT 2008a).  
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Die Art bevorzugt für ihre dreijährige Entwicklung alte Eichen. Weitere Nachweise gelangen in 

Linde, Buche und verschiedenen Obstbaumarten. Meist findet man die xylophagen Larven je-

doch im Mulm alter rotfauler Eichen im Stammbereich, seltener in weißfaulem Holz. Sie meiden 

jedoch die Bodennähe, sind dagegen durchaus bis in den Wipfelbereich anzutreffen, häufig 

in ehemaligen Spechthöhlen. 

Rothalsiger Blütenwalzenkäfer (Dermestoides sanguinicollis) 

Vorkommen in der Göhrde sind bekannt. 

Bei der Art handelt es sich um ein sehr seltenes „Urwaldrelikt“ (Müller et al. 2005), das in Mittel-

europa nur noch an einigen wenigen Stellen mit alten Eichenbeständen zu finden ist. Nach-

weise können aber bei geeigneten Strukturen auch an anderen, teils unerwarteten Orten ge-

lingen, wie im Hamburger Jenischpark (HANSESTADT HAMBURG 2017).  

Durch die bereits durchgeführten Nutzungsänderungen in den Grünflächen „Arena“ und 

„Waldsee“ kam es zu keinem Verlust potenzieller Quartierst rukturen, da keine Baumfällungen 

durchgeführt wurden. Potenziell geeignete Quartierbäume (überwiegend Eichen) sind aktuell 

im Untersuchungsgebiet vor allem in der Baumgruppe zwischen der „Arena“ und dem „Stau-

denplateau“ sowie außerhalb in der angrenzenden „Buchenschlucht“  vorhanden. Auf Grund 

der hochspezialisierten Lebensweise der betroffenen Käferarten, die fast ihren gesamten Le-

benszyklus innerhalb bzw. im unmittelbaren Bereich des besiedelten Baumes verbringen, kön-

nen potenziell artenschutzrechtliche Verbotstatbestände auslösende Vorgänge ausschließlich 

in der direkten oder indirekten Schädigung des Baumbestandes bestehen. Diese kann für die 

vorliegende Planung ausgeschlossen werden, da die Bäume zum Erhalt festgesetzt werden 

und sich darüber hinaus nicht im Wirkbereich des Hotelneubaus befinden. Im Allgemeinen 

Wohngebiet WA 1 und dem Sondergebiet 4 (SO 4) sind überdies keine geeigneten Habi-

tatstrukturen vorhanden. 

5.4.6 Tag- und Nachtfalter 

Unter den streng geschützten Schmetterlingsarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist nur der 

Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina im nordöstlichen Niedersachsen nachgewie-

sen, wobei die Nachweise nur sehr vereinzelnd und unregelmäßig gelangen. Die Art besiedelt  

vorrangig wärmebegünstigte Feuchtlebensräume, wird jedoch auch an trockenen Sekundär-

standorten wie Bahndämmen und Industriebrachen gefunden (DREWS 2003, ROLL et al. 2010),  

sofern die Raupenfutterpflanze (v. a. Nachtkerzen Oenothera spec. und Weidenröschenarten 

Epilobium spec.) vorhanden sind. 

Von einem Vorkommen im Untersuchungsgebiet ist auf Grund der fehlenden Habitateignung 

nicht auszugehen. 

5.4.7 Libellen 

Im Naturraum sind Vorkommen der streng geschützten Arten Grüne Flussjungfer Ophio-

gomphus cecilia und Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis möglich. Beide Arten finden 

im Untersuchungsgebiet jedoch keine geeigneten Habitatstrukturen vor.  

Bei den bisher am „Waldsee“ festgestellten Libellenarten handelte es sich um häufige Gene-

ralisten wie die Blaugrüne Mosaikjungfer Aeshna cyanea und Große Pechlibelle Ischnura ele-

gans, die ein sehr breites Spektrum verschiedener Gewässertypen besiedeln.  

5.4.8 Krebse und Weichtiere 

Lebensräume für Krebse sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Unter den streng ge-

schützten Weichtieren können mit der Zierlichen Tel lerschnecke Anisus vorticulus und der Bach-

muschel Unio crassus zwei Arten potenziell im Naturraum angetroffen werden. Für diese Arten 

sind im Untersuchungsraum jedoch keine geeigneten Lebensräume vorhanden.  

5.4.9 Europäische Vogelarten 

Brutvögel 

Grundsätzlich sind nach §44 Abs. 1 bis Abs. 5 BNatSchG bei artenschutzrechtl ichen Betrachtun-

gen alle im Untersuchungsgebiet vorkommenden europäischen Vogelarten zu berücksichti-

gen. Mitunter wurde davon ausgegangen, dass die ubiquitären, allgemein häufigen Arten bei 
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herkömmlichen Planungsverfahren im Regelfall nicht von populationsrelevanten Beeinträchti -

gungen bedroht sind und bei ihnen grundsätzlich keine Beeinträchtigung der ökologischen 

Funktion ihrer Lebensstätten zu erwarten sei (KIEL 2007, zit. nach RUNGE et al. 2010). Dazu hat 

das Bundesverwaltungsgericht jedoch festgestellt: „Bei der gebotenen individuenbezogenen 

Betrachtung (...) durfte die Frage, ob Nist- oder Brutplätze dieser Arten durch das Vorhaben in 

Anspruch genommen werden, nicht mit der Begründung, es handele sich um irrelevante bzw. 

allgemein häufige Arten, ungeprüft gelassen werden.“ (BVERWG, 9 A 3.06, 12.03.2009). 

Da dies in größeren Untersuchungsgebieten sehr viele Arten sein können, wird zur Reduzierung 

des Aufwandes empfohlen, nur die gefährdeten oder sehr seltenen Arten sowie die Arten mit 

speziellen Habitatansprüchen auf Artniveau zu behandeln. Nicht gefährdete Arten ohne be-

sondere Habitatansprüche können in Artengruppen bzw. Gilden (z.B. Gebüschbrüter) zusam-

menfassend betrachtet werden (LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SCHLESWIGHOL-

STEIN 2013; RUNGE 2010, NLSTBV 2011, WARNKE & REICHENBACH 2012). Dieser Empfehlung wird 

hier gefolgt.   

Auf Artniveau betrachtet werden demzufolge: 

 die Arten der Kategorien (0)1-3 sowie R der Roten Liste der in Niedersachsen und Bre-

men gefährdeten Brutvögel (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022)  

 die Arten der Kategorien (0)1-3 sowie R der Roten Liste der in Deutschland gefährdeten 

Brutvögel (RYSLAVY et al. 2020) 

 die Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 

 Arten mit besonderen Ansprüchen an ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten, für die das 

Ausweichen in neue Flächen nach Lebensraumverlust oft problematisch ist; hierzu ge-

hören z.B. alle Koloniebrüter unabhängig von ihrem Gefährdungsstatus (Graureiher,  

Kormoran, Uferschwalbe, Saatkrähe, … ) 

 Arten, für die Deutschland eine besonders hohe Verantwortung trägt ("Verantwortungs-

arten“) 

Für die sehr häufigen („ubiquitären“) Vogelarten, die mit mehr als 1 Mio. Brutpaaren in Deutsch-

land vorkommen und auch nicht aufgrund starker Bestandsabnahmen als gefährdet eingestuft  

werden (vgl. RYSLAVY et al. 2020, GERLACH et al. 2019, GEDEON et al. 2014) wird davon aus-

gegangen, dass in der Regel  

 ein Eintreten des Störungstatbestandes ausgeschlossen werden kann (geringe Speziali-

sierung, lokale Populationen sind großflächig abzugrenzen und weisen hohe Individu-

enzahlen auf; vorhabensbedingte Störungen betreffen daher nur geringe Bruchteile 

der lokalen Population);  

 bei einer Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kein Verbotstatbestand ein-

tritt, weil die im Rahmen der Eingriffsregelung erforderlichen Kompensationsmaßnah-

men zur Bewahrung des Status-quo von Natur und Landschaft ausreichend sind, um die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang zu erhalten; 

 betriebs- und anlagebedingt kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko zu erwarten ist und  

 baubedingte Tötungsrisiken durch entsprechende Bauzeitenregelungen zu vermeiden 

sind (RUNGE et al. 2010, WARNKE & REICHENBACH 2012, NLSTBV 2011).  

Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung wurde durch fachkundige Bewohner des Micha-

elshofs im Frühjahr 2020 eine Brutvogelkartierung nach SÜDBECK et al. (2005) durchgeführt. Die 

Ergebnisse wurden anschließend geprüft und werden nachfolgend aufgeführt. Kartiert wurden 

die Grünflächen „Arena“ und „Waldsee“ , sowie die angrenzenden Randbereiche. Die neu 

überplante Fläche des Sondergebietes SO 4 sowie die in den Geltungsbereich der Teilneufas-

sung des Bebauungsplanes einbezogenen Bereiche des bestehenden Ortsgebietes wurden 
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nicht kartiert, jedoch während drei Ortsterminen am 06.03.2020, 20.07.2020 und am 19.08.2021 

kontrolliert. 

Die Zusammensetzung der festgestellten Brutvogelgemeinschaft des Untersuchungsgebietes 

wird von Arten des Waldes, die auch den Siedlungsraum besiedeln und durch menschliche 

Aktivitäten kaum gestört werden, dominiert. Darüber hinaus treten typische Arten des Sied-

lungsraumes auf, die im Ortskern von Sammatz brüten und die weiteren Bereiche des Untersu-

chungsgebietes als Nahrungshabitat nutzen wie z.B. Mehl- und Rauchschwalbe Delichon urbi-

cum, Hirundo rustica, Haussperling Passer domesticus und Hausrotschwanz Phoenicurus 

ochruros. Durch die unmittelbare Nähe zu einem Buchenaltholz („Buchenschlucht“) konnten 

zudem typische Bewohner dieses Waldtypes (FLADE 1994) wie Schwarzspecht Dryocopus mar-

tius, Hohltaube Columba oenas und Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix während der Be-

gehungen und Kontrollen des Untersuchungsgebietes festgestellt werden.  

1Rote Liste der Vögel Deutschlands, 6. Fassung (RYSLAVY et al. 2020)                                                                                                               
2Rote Liste der Brutv ögel Niedersachsens und Bremens (KRÜGER & SANDKÜHLER 2021)          
Deutsche und wissenschaftliche Namen nach BARTHEL & KRÜGER (2019)                     
Tab. 4: Ergebnisse der Brutv ogelkartierung 2020 mit Gefährdungs- und Bestandsgrößenangabe. 

Auf der Grünfläche „Arena“ erfolgte bereits in der Vergangenheit eine Nu tzungsänderung, in 

deren Zuge das vorhandene Weidegrünland in eine parkähnliche Gartenlandschaft umge-

wandelt wurde. Ein durch die Umwandlung verursachter Verlust von Brutvögeln kann jedoch 

ziemlich sicher ausgeschlossen werden, da die typischen bodenbrütenden Grünlandarten den 

Bereich auf Grund seiner geringen Ausdehnung, Topographie und Lage zwischen den Kulissen 

der Wohnbebauung und des Buchenaltholzes meiden. In der Grünfläche „Waldsee“ ist durch 

Artbezeichnung 
Rote Liste 

Bestand 
DE NDS 

Hohltaube Columba oenas * * 1 

Ringeltaube Columba palumbus * * 6 

Waldkauz Strix aluco * V 1 

Grünspecht Picus viridis * * 1 

Schwarzspecht Dryocopus martius * * 1 

Buntspecht Dendrocopos major * * 2 

Pirol Oriolus oriolus V 3 1 

Eichelhäher Garrulus glandarius * * 1 

Blaumeise Parus caeruleus * * 4 

Kohlmeise Parus major * * 6 

Tannenmeise Parus ater * * 1 

Sumpfmeise Parus palustris * * 2 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix * 3 1 

Zilpzalp Phylloscopus collybita * * 6 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * * 9 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla * * 4 

Kleiber Sitta europaea * * 7 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla * * 2 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes * * 4 

Amsel Turdus merula * * 10 

Singdrossel Turdus philomelos * * 3 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * * 3 

Heckenbraunelle Prunella modularis * * 1 

Buchfink Fringilla coelebs * * 9 

Grünfink Carduelis chloris * * 4 

Stieglitz Carduelis carduelis * * 1 
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die Nutzungsänderung ebenfalls nicht von einem Verlust von Brutvögeln auszugehen, da auf 

der Fläche und randlich Gehölzbestände erhalten wurden. 

Das Sondergebiet 4 (SO 4) weist nur eine sehr geringe Bedeutung für die vorkommenden Vo-

gelarten auf, da es auf Grund der intensiven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung als Nah-

rungshabitat nur wenig genutzt wird und von typischen, bodenbrütenden Offenlandarten wie 

der Feldlerche gemieden, da das Gebiet unmittelbar an die Straße „Im Dorfe“ und die auf der 

anderen Straßenseite vorhandenen geschlossene Gehölzstruktur angrenzt. 

Im Zuge der Baufeldräumung für den Hotelneubau kommt es durch den Abriss des Wohnhau-

ses potenziell zu einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten einheimischer Brutvögel, 

insbesondere typischer Siedlungsarten wie Haussperling und Hausrotschwanz. Durch die Abriss-

arbeiten sind potenziell insbesondere brütende Altvögel und noch nicht flugfähige Jungvögel 

während der Aufzuchtzeit gefährdet. Dauerhaft zu erhaltene Fortpflanzungsstätten wie z. B. 

Nester von Rauch- oder Mehlschwalbe sind jedoch nicht betroffen. 

Gastvögel 

Für Gastvögel besitzt das Untersuchungsgebiet keine Bedeutung. Eine vertiefende artenschutz-

rechtliche Prüfung ist daher für diese Gruppe nicht notwendig. 

6 Bewertung der Planungsfolgen in Hinblick auf § 44 BNatSchG 

Nachfolgend wird die Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs.  

1 BNatSchG auf die potenziell im Plangebiet vorkommenden Tierarten untersucht. Für alle üb-

rigen im Gebiet vorkommenden Arten wird die vorhabenspezifische Wirkung als so gering ein-

geschätzt, dass mit hinreichender Sicherheit und ohne weitergehende Prüfung davon ausge-

gangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst 

werden. 

Als Bezugsebene für den Verstoß gegen das Verbot nach § 44 Abs. 1Nr. 3 BNatSchG ist die 

einzelne Fortpflanzungs‐ oder Ruhestätte und deren kontinuierliche ökologische Funktionalität 

anzusehen. Eine Fortpflanzungsstätte (z. B. Balzplatz, Paarungsgebiet, Wochenstube) oder Ru-

hestätte (z. B. Sommer-, Zwischen‐ und Winterquartier) wird dann beschädigt oder zerstört, 

wenn durch vorhabenbedingte Einflüsse ihre Funktion so beeinträchtigt wird, dass sie von den 

Individuen der betroffenen Art nicht mehr dauerhaft besiedelbar ist. Die Funktion der Lebens-

stätte muss trotz des Eingriffes gewahrt bleiben.  

Quartiere standorttreuer Tiere sind (z. B. Fledermäuse), die ihre Fortpflanzungs‐ und Ruhestätten 

regelmäßig immer wieder aufsuchen, unterliegen auch dann dem Artenschutz, wenn sie ge-

rade nicht besetzt sind (LANA 2010). Nahrungs‐ und Jagdbereiche, sowie Flugrouten und Wan-

derkorridore, unterliegen als solche nicht dem Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Jedoch 

können vor allem bei Arten mit kleineren Aktionsradien (z.  B. Langohren, Bechsteinflederm aus 

und einige andere Myotis‐Arten) u.  a.  auch Nahrungshabitate im direkten Umfeld von Wo-

chenstuben als „essentielle“ Nahrungsgebiete aufgefasst werden, die in funktioneller Einheit 

mit der Kolonie angesehen werden.  

Die Beschädigung kann in Ausnahmefällen tatbeständig sein, wenn dadurch die Funktion der 

Fortpflanzungs‐ und Ruhestätte entfällt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn durch den Wegfall 

eines Nahrungshabitates eine erfolgreiche Reproduktion in der Fortpflanzungsstätte nicht mehr 

möglich ist. Eine reine Verschlechterung der Nahrungssituation reicht hingegen nicht (LANA 

2009). 

Ein Verstoß gegen weitere artenschutzrechtliche Vorgaben (Besitz - und Vermarktungsverbote 

nach § 44 Abs. 2 und 3 BNatSchG) wird aufgrund der planungsbedingten Wirkung ausgeschlos-

sen. 

6.1 Säugetiere 

Im Folgenden erfolgt eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 

Abs. 1 BNatSchG: 
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Bei den betroffenen Arten handelt es sich ausschließlich um Fledermäuse. Die ermittelten, po-

tenziell im Gebiet vorkommenden Arten (Tab. 1) werden als eingriffsrelevant und somit poten-

ziell von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG im Rahmen des Eingriffs berührt 

angesehen. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-

zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 

oder zu zerstören, 

Es besteht eine signifikante Erhöhung der Mortalität für Individuen, wenn diese potenziell vor-

handene Quartiere während der Abrissarbeiten nutzen. Mit dem Eintreten des Verbotstatbe-

stands „Fangen, töten, verletzen“ ist daher zu rechnen, wenn nicht geeignete Maßnahmen 

ergriffen werden, um eine Schädigung während der Abrissarbeiten im Zuge der Baufeldräu-

mung abzuwenden. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 

stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 

der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

Mit dem Eintreten des Verbotstatbestands „erhebliche Störung“ ist zu rechnen, da bei einem  

der betroffenen Gebäude ein geringes Quartierpotenzial für Fledermäuse in Form von Zwi-

schen- und Einzelquartieren nicht sicher ausgeschlossen werden konnte.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

Wenn nicht durch geeignete Maßnahmen gewährleistet werden kann, dass durch die Abriss-

arbeiten keine Fledermausquartiere zerstört werden ist mit dem Eintreten des Verbotstatbe-

stands „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ zu rech-

nen. 

6.2 Vögel 

Die ermittelten, potenziell im Gebiet vorkommenden Vogelarten (Tab. 4) werden als eingriffs-

relevant und somit als potenziell von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG be-

rührt angesehen. 

Im Folgenden erfolgt eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 

Abs. 1 BNatSchG: 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, z u verlet-

zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 

oder zu zerstören, 

Mit dem Eintreten des Verbotstatbestands „Fangen, töten, verletzen“ ist zu rechnen , wenn nicht 

geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um eine Schädigung während der Abrissarbeiten für 

den Hotelneubau oder den Arbeiten zur Baufeldräumung abzuwenden. Besonders gefährdet  

sind noch nicht flugfähige Jungvögel während der Aufzuchtzeit sowie brütende Altvögel.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 

stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 

der lokalen Population einer Art verschlechtert,  
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Mit Eintreten des Verbotstatbestands „erhebliche Störung“ ist zu rechnen, wenn nicht geeig-

nete Maßnahmen ergriffen werden, um eine Störung von am zum Abriss vorgesehenen Ge-

bäude oder in dessen direktem Umfeld brütenden Vögeln abzuwenden.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

Mit dem Eintreten des Verbotstatbestands „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten“ ist zu rechnen, wenn nicht geeignete Maßnahmen ergriffen wer-

den, um eine Beschädigung  oder Zerstörung während der Abrissarbeiten für den Hotelneubau 

oder den Arbeiten zur Baufeldräumung abzuwenden. Besonders gefährdet sind noch nicht 

flugfähige Jungvögel während der Aufzuchtzeit  sowie brütende Altvögel. 

7 Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Die Eingriffsregelung verpflichtet den Verursacher eines Eingriffs, vermeidbare Beeinträchtigun-

gen von Natur und Landschaft zu unterlassen (vgl. §15 Abs. 1 BNatSchG). Die Vermeidung von 

Beeinträchtigungen hat nach §13 BNatSchG Vorrang. Entsprechend der Stufenfolge der Ein-

griffsregelung sind zunächst sämtliche Vermeidungsmöglichkeiten auszuschöpfen, bevor Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen für nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen zu ergrei-

fen sind. 

Die artenschutzrechtliche Privilegierung nach §44 Abs.  5 BNatSchG setzt voraus, dass das Plan-

vorhaben den Vorgaben der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung entspricht (Bundesver-

waltungsgericht 2011), also das Vermeidungsgebot gewahrt ist und erhebliche Beeinträchti -

gungen kompensierbar sind (§15 Abs. 5 BNatSchG). Die aus der Eingriffsregelung abgeleiteten 

Maßnahmen dienen artenschutzrechtlich vor allem den besonders geschützten Arten, die 

nicht Bestandteil der artenschutzrechtlichen Prüfung sind (Kratsch et al. 2012, Petersen 2011).  

Sie sind jedoch häufig in gleicher Weise für die streng geschützten Arten wirksam. 

Um die Beeinträchtigung besonders und streng geschützter Arten und damit Verstöße gegen 

das Artenschutzrecht nach §44 BNatSchG zu vermeiden, sind die folgenden Vermeidungsmaß-

nahmen notwendig. 

7.1 AV 1: Schutz von Tieren – Vögel & Fledermäuse 

Zur Umgehung vermeidbarer Tötungen (und damit eines Verstoßes gegen das Tötungsverbot 

(§44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) ist für den Abriss von Bestandsgebäude und die Fällung von Be-

standsbäumen eine 

zeitliche Begrenzung auf die Zeit zwischen dem 01.10. und dem 28.02.  

erforderlich. Eine Tötung von Nestlingen bzw. die Zerstörung von Gelegen kann damit ebenso 

wie eine erhebliche Störung von Brutvögeln angrenzender Flächen vermieden werden. Auch 

eine Tötung von Fledermäusen außerhalb genutzter Winterquartiere kann somit weitgehend 

vermeiden werden. 

Zusätzlich ist vor einem Gebäudeabriss oder der Fällung eines Bestandslaubbaumes mit einem 

in einer Höhe von 100 cm gemessenen Stammumfanges von mehr als 25 cm, das betroffene 

Objekt bzw. der betroffene Baum vor Beginn der Arbeiten durch eine fachkundige Person auf 

das Vorhandensein von Quartierstrukturen für heimischer Brutvogel - und Fledermausarten hin 

zu überprüfen. 

Wenn Quartierstrukturen (insbesondere Winterquartiere) vorhanden sind, sind in Absprache mit 

der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Lüchow -Dannenberg angepasste Maßnah-

men der Vermeidung und des Ersatzes festzulegen. 

7.2 AV 2: Insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung 

Um die negativen Wirkungen künstlicher Beleuchtung auf die Fauna zu begrenzen, ist im Be-

reich der „Arena“ und des „Waldsees“ eine angepasste Wege- und Gebäudebeleuchtung zu 

verwenden. Dazu ist Folgendes zu berücksichtigen: 

a) Die Beleuchtung muss auf das absolut notwendige Maß beschränkt werden; 
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b) Der Abstrahlwinkel der einzelnen Lampen muss so ausgerichtet werden, dass das Licht 

ausschließlich nach unten und nicht in die Umgebung strahlt. Dabei ist insbesondere 

das direkte Beleuchten von sämtlichen Gehölzstrukturen, Gebäuden und Wasserflä-

chen unbedingt zu vermeiden. 

c) Als Leuchtmittel dürfen ausschließlich moderne LED-Lampen mit warm-weißem 

Lichtcharakter und einer Farbtemperatur von max. 2000 Kelvin verwendet werden (LE-

WANZIK & VOIGT 2017). 

8 Funktionserhaltene Maßnahmen 

Zur Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

bzw. zur Sicherung des Erhaltungszustandes der lokalen Population können funktionserhaltende 

oder konfliktmindernde Maßnahmen erforderlich sein, die unmittelbar am betroffenen Bestand 

ansetzen. Dies können neben Vermeidungsmaßnahmen auch vorgezogene funktions-erhal-

tende Ausgleichsmaßnahmen („CEF-Maßnahmen“: continuous ecological functionality mea-

sures) sein (§44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG; Runge et al. 2010). 

Die Anforderungen an diese werden im Folgenden charakterisiert:  

In der vorliegenden Planung ist auf Grund des Lebensstättenschutzes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG die Umsetzung von CEF-Maßnahmen für Vögel und Fledermäuse erforderlich. Ge-

mäß § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG ist dabei die fortwährende ökologische Funktionalität der 

Lebensstätte zu gewährleisten, sodass diese bereits zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sein 

muss. Das Anbringen der Quartiere und Nisthilfe ist vor dem Eingriff durchzuführen.  

8.1 ACEF 1: (Halb-) Höhlennistkästen für heimische Brutvogelarten an Gebäuden 

Die im Zuge der Baufeldräumung durch den Abriss eines Wohnhauses im Sondergebiet 5 (SO 

5) verloren gehenden potenziellen Fortpflanzungsstätten von heimischen Brutvögeln sind durch 

funktionserhaltene Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren. Als funktionserhaltene Aus-

gleichsmaßnahme sind daher zur Kompensation des Wegfalls potenzieller Niststätten Nistkästen 

folgenden Types zu installieren: 

4x Halbhöhlen Nistkästen (z. B. SCHWEGLER Halbhöhle 2H) 

Installierte Vogelnistkästen sind außerdem mindestens jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit zu 

überprüfen. In diesem Rahmen muss auch eine Reinigung der Kästen (Entfernen von Vogel - 

und anderen alten Nestern, verendeten Tieren, etc.) erfolgen.  Das Ergebnis der Kontrolle ist der 

Gemeinde Neu Darchau im Rahmen eines jährlichen Berichtes vorzulegen.  

8.2 ACEF 2: Anbringen von Fledermausquartieren an Gebäuden 

Die im Zuge der Baufeldräumung durch den Abriss eines Wohnhauses im Sondergebiet 3 (SO 

3) verloren gehenden Quartierpotenziale für Fledermäuse sind durch funktionserhaltene Aus-

gleichsmaßnahmen zu kompensieren. Als funktionserhaltene Ausgleichsmaßnahme sind daher 

zur Kompensation des Quartierwegfalls Nistkästen folgender Typen zu installieren: 

5 Flachkästen (z.B. Fa. Schwegler Model 1FF)  

5 Rundkästen (z.B. Fa. Schwegler Model 1FD) 

Die Installation sollte an benachbarten Gebäuden erfolgen. Installierte Fledermausnisthilfen 

sind mindestens jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. In diesem Rahmen muss auch 

eine Reinigung der Kästen (Entfernen von Vogel- und anderen alten Nestern, Fledermauskot, 

verendeten Tieren, etc.) erfolgen. Das Ergebnis der Kontrolle ist der Gemeinde Neu Darchau 

im Rahmen eines jährlichen Berichtes vorzulegen. 
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9 Zusammenfassung  

Die Gemeinde Neu Darchau bezieht 2 gärtnerisch gestaltete Flächen in Sammatz in die Teil-

neufassung 2021 des Bebauungsplans Sammatz ein, um die Auswirkungen von bereits zurück-

liegenden Nutzungsänderungen auf den Flächen, die im Rahmen von Bauantragsverfahren 

durchgeführt wurden, zu bewerten und Ausgleichsmaßnahmen zu planen.  Die Gemeinde Neu 

Darchau strebt gleichzeitig eine Lösung der bestehenden Verkehrs- und Stellplatzproblematik 

im Dorf Sammatz an und setzt dafür ein Sondergebiet SO 4 zur Unterbringung einer angemes-

senen Stellplatzfläche fest. Im Dorfkern werden Flächen einbezogen, deren Nutzungsregelun-

gen in Details angepasst werden sollen. Bisher als Dorfgebiete festgesetzte Fläche wird nun als 

Sondergebiete festgesetzt, um dort Nutzungen zuzulassen, die in ihrer Intensität über die Dorf-

gebietstypik hinausgehen. In dem Sondergebeit SO 5 wird der Bau einen Hotels zugelassen. 

Im Zuge der zurückliegenden Nutzungsänderungen in den Grünflächen „Arena“ und „Wald-

see“ wurden vorhandenes Weidegrünland und eine landwirtschaftliche Stell - und Lagerfläche 

in parkähnliche Gartenlandschaften mit künstlichen Gewässern umgewandelt. Dadurch ent-

standen für zuvor auf den Flächen wahrscheinlich nicht vorkommende Tierarten wie der Zau-

neidechse und dem Kammmolch geeignete Habitate, die von den entsprechenden Arten 

auch besiedelt wurden. 

Im für den Hotelneubau abzureißenden Wohnhaus besteht geringes Quartierpotenzial für meh-

rere Fledermausarten und wenige Nistmöglichkeiten für einheimische Brutvögel. Funktionser-

haltene Maßnahmen, die zur Kompensation dieser Auswirkungen dienen, umfassen die Anbrin-

gung von (Halb-)Höhlennistkästen für einheimische Vogelarten sowie das Anbringen von Fle-

dermausquartieren an geeigneten Gebäuden. 

Um jedoch Verstöße gegen das Tötungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, ist 

eine zeitliche Begrenzung der Baufeldfreimachung und des Gebäudeabrisses auf die Zeit zwi-

schen dem 01.10. und dem 28.02. notwendig. Außerdem muss die Lichtgestaltung in den Be-

reichen der „Arena“ und des „Waldsees“ zum Schutz von Fledermäusen angepasst werden.  

Das Auslösen von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 

durch die Nutzungsänderungen im Plangebiet kann unter Berücksichtigung der genannten 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen verhindert werden. Bei Einhaltung der genannten 

Maßnahmen ist auch in Bezug auf den Hotelbau ebenfalls nicht mit dem Eintreten artenschutz-

rechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu rechnen.  
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